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Erwägungen

E. 5
.3

Der Beschwerdeführer ist darauf hinzuweisen, dass er zur Nachzahlung der Kosten für die
unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet ist, sobald er dazu in der Lage ist (§ 16 Abs. 4
GSVGer ). Das Gericht beschliesst: In Bewilligung des Gesuchs vom 2

E. 9
. Juni 2016 wird dem Beschwerdeführer Rechts anwältin Angelika Häusermann als
unentgeltliche Rechtsvertreterin bestellt, und erkennt : 1.

Die Beschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, als in Aufhebung der
Dispositivziffer 3 des angefochtenen Einspracheentscheides vom 24. Mai 2016 festgestellt
wird, dass die Vermittlungsfähigkeit und damit der Anspruch auf Ar beitslosenents
chädigung ab dem 1. Oktober 2015 verneint wird. Im Übrigen wird die Beschwerde
abgewiesen. 2.

Das Verfahren ist kostenlos. 3.

Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der unentgeltlichen Rechtsvertreterin des
Beschwerdeführers, Rechtsanwältin Angelika Häusermann, Zürich, eine redu zierte
Prozessentschädigung von Fr. 8 50 . -- (inkl. Barauslagen und MWSt ) zu be zahlen. Im
weitergehenden Umfang wird die unentgeltliche Rechtsvertreterin des Beschwer deführers,
Rechtsanwältin Angelika Häusermann, Zürich, mit Fr. 8 50 . -- (inkl. Bar aus lagen und
MWSt ) aus der Gerichtskasse entschädigt. Der Beschwerdeführer wird auf die
Nachzahlungspflicht gemäss § 16 Abs. 4 GSVGer hin gewiesen. 4.

Zustellung gegen Empfangsschein an: - Rechtsanwältin Angelika Häusermann - Amt für
Wirtschaft und Arbeit (AWA) - seco - Direktion für Arbeit - Unia Arbeitslosenkasse, C.___
sowie an: - Gerichtskasse 5.

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesge richt
Beschwerde eingereicht werden ( Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des
Bundesgesetzes über das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht während folgender Zeiten
still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 1 5. Juli bis
und mit 1 5. August sowie vom 1 8. Dezember bis und mit dem 2. Januar ( Art. 46 BGG).

Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern,
zuzustellen.



Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweis mittel
und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthal ten; der
angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Ur kunden sind beizulegen,
soweit die Partei sie in Händen hat ( Art. 42 BGG). Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich Der VorsitzendeDie Gerichtsschreiberin HurstF. Brühwiler

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


